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Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Sedimenten der Tettnang-Subformation. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
In Anbetracht der Größe des Plangebiets geht das LGRB davon aus, dass eine ingenieur-
geologische Übersichtsbegutachtung durch ein privates Ingenieurbüro durchgeführt wurde/ 
wird. Darin sollten die generellen Baugrundverhältnisse untersucht sowie allgemeine Emp-
fehlungen zur Erschließung und Bebauung abgegeben werden. Ferner sollten darin die 
Notwendigkeit und der Umfang objektbezogener Baugrundgutachten gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 beschrieben werden. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise oder Anregungen vorzubringen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und -geothermie (Referat 94) keine fach-
technische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
 
Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten 
oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Ver-
antwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung durch das LGRB statt. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 



http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 

 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die 
Erarbeitung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger 
öffentlicher Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um 
diesen Workflow effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu 
können, sind folgende Punkte zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in 
unser Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die 
Flächenabgrenzungen aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich 
ist, können Sie uns die Daten auch im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen 
gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. 
Größere Datensätze bitten wir auf einem Datenträger oder in der Cloud zu übermitteln. Alternativ 
können wir alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in 
einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen 
Planung deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende 
Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine 
erforderliche Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, 
Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, 
Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB (Anhörung, Scoping, Erörterung), 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaubnisse, bau- und 
naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich 
halten, werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das 
Stichwort „TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
  

mailto:abteilung9@rpf.bwl.de


- 2 - 

Bez.: Ueb_1  Seite 2 von 2 

 

6 Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologiedaten  

Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 
Geologiedatengesetz (GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im 
LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der 
geowissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können im Internet abgerufen werden: 
 Als interaktive Karte  

 Als WMS-Dienst 

 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die 
Daten des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte   

 Als WMS-Dienst 
 

 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet abgerufen werden 
und im LGRB-Kartenviewer visualisiert werden. 
 

Unsere Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung – haben wir 

in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und veröffentlicht. Sie interessieren sich für 

unsere LGRB-Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter.  

 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de 
gerne zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version des Merkblattes finden Sie auf unserer Internetseite www.lgrb-bw.de,  Service 
> LGRB-Downloads; dann im Feld „Suche“ den Begriff „TÖB“ eingeben. 

 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

 

 

https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb
https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope
https://produkte.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/index_html?
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrb-bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf
https://www.lgrb-bw.de/service/anmeldeformular-fuer-lgrb-nachrichten
mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
https://www.lgrb-bw.de/
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I. Belange der Raumordnung 

 

Die Gemeinde Horgenzell möchte das nach § 13b BauGB begonnene Bebauungs-

planverfahren „Bergäcker IV - Erweiterung“ (Aufstellungsbeschluss vom 18.10.2022) 
auf der Grundlage des § 215a BauGB (in Kraft seit 01.01.2024) zu Ende führen. 

 

Aus Sicht der Raumordnung werden keine Einwendungen vorgebracht. 

 

Die Verfahrenswahl ist mit dem zuständigen Landratsamt abzustimmen. 

 

 

 

 

 

II. Belange der Landwirtschaft 

 

Durch die vorliegende Planung werden besonders hochwertige landwirtschaftliche 

Flächen (Vorrangflur) im Umfang von knapp 1 ha umgewidmet und damit dauerhaft 

der produktiven Landwirtschaft entzogen. Bei Flächen der Vorrangflur handelt es sich 

um besonders landbauwürdige Flächen (gute bis sehr gute Böden) mit geringer 

Hangneigung und Flächen, die wegen der ökonomischen Standortgunst (Erschlie-

ßung, Schlaggröße, Standort für Sonderkulturen…) für den ökonomischen Landbau 
unverzichtbar, und der landwirtschaftlichen Nutzung zwingend vorzubehalten sind. 

Umwidmungen, z.B. als Bauland müssen ausgeschlossen bleiben.  

Im Flächennutzungsplan sind die Flächen als Fläche für die Landwirtschaft darge-

stellt, wobei nach den vorliegenden Unterlagen noch im FNP dargestellte Wohnbau-

flächen vorhanden sind, welche ausweislich der zur Verfügung stehenden Luftbilder 

noch nicht bebaut sind. Dementsprechend sind aus regional übergeordneter landwirt-

schaftlich fachlicher Sicht zunächst diese, im FNP dargestellten Wohnbauflächen als 

Baugebiet zu entwickeln, damit eine Umwidmung von weiteren besonders hochwerti-

gen landwirtschaftlichen Flächen vermieden werden kann. Dies ist bei entsprechen-

der Flächenknappheit, wie sie aufgrund der agrarstrukturellen Verhältnisse für die Ge-

markung anzunehmen ist, von umso größerer Bedeutung.  

Darüber hinaus befinden sich nördlich des Plangebietes Obstbauplantagen, bei 

Raumkulturen sind mindestens 5 m Abstand zur Wohnbebauung vorgeschrieben, wo-
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Abwasser 

Die Neuerschließung des Gebietes muss nach derzeitigen wassergesetzlichen Vorgaben über ein modifizier-
tes System erfolgen (getrennte Ableitung von Niederschlagswasser und Schmutzwasser), wenn dies schadlos 
und mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Das 
Schmutzwasser muss der Sammelkläranlage zugeführt werden, § 46 Abs. 1 Wassergesetz (WG). Das Regen-
wasser kann versickert bzw. in einen Vorfluter eingeleitet werden, § 55 Abs. 2 WHG. 

Versickerung 

Die Dimensionierung und Gestaltung einer Sickeranlage ist der DWA-A 138 zu entnehmen. Die Versickerung 
hat über eine mind. 30 cm mächtige Bodenschicht zu erfolgen. Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom 
Bau einer Sickeranlage. Es spricht jedoch nichts gegen den Einbau einer Zisterne mit Überlauf in eine Versi-
ckerungsanlage. 

Für die Entwässerungskonzeption ist eine Aussage über die Untergrundbeschaffenheit (Bodendurchlässig-
keit, Altlasten, Flurabstand) erforderlich, z.B. durch ein Bodengutachten. 

Einleitung in einen Vorfluter 

Wird das Niederschlagswasser in einen Vorfluter eingeleitet, so muss eine Retention (vorübergehende Spei-
cherung von Regenwasser um die Abflussspitzen zu verringern) gemäß DWA-A 117 dimensioniert und erstellt 
werden. Das Volumen kann auch über den vereinfachten Ansatz 3 m³ / 100 m² Ared ermittelt werden, Ver-
ordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser. 

Im Bebauungsplan (planungsrechtliche Festsetzung und Hinweise bzw. in der örtlichen Bauvorschrift) muss 
eine eindeutige und verbindliche Regelung zur Entwässerungssystematik aufgenommen werden. Es muss 
klar vorgegeben sein, wie Schmutzwasser und wie Niederschlagswasser – auch von privaten Flächen - besei-
tigt wird. Werden zur abwassertechnischen Erschließung des Gebietes öffentliche Anlagen erforderlich, müs-
sen diese im Benehmen mit der Wasserbehörde hergestellt werden. Die notwendigen Planunterlagen sind 
ggf. rechtzeitig vorzulegen, § 48 WG. 

Auf Flächen deren Niederschlagswasser über die Regenwasserkanalisation geleitet wird, darf kein Abwasser 
im Sinne von verunreinigtem Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowäsche, Reinigungsar-
beiten, sind nicht zulässig, § 55 Abs. 1 WHG.  

Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grundwasser abgesenkt wird (§ 9 WHG) und der Ablauf der Drainage 
in ein oberirdisches Gewässer einleitet. Andere Drainagen sind nicht zulässig, § 3 Abwasserverordnung. Ist 
die modifizierte Entwässerung nicht mit verhältnismäßigem Aufwand möglich (z.B. kein Vorfluter, kein si-
ckerfähiger Untergrund), so muss ein Nachweis der Unverhältnismäßigkeit geführt werden, § 55 Abs. 1 WHG. 
Nicht beschichtete Metalldächer aus Kupfer, Zink, Blei erhöhen den Gehalt der Schwermetalle im Dachflä-
chenabfluss. Deshalb sind diese in Baugebieten mit Versickerung zu vermeiden. 

Leitfaden: Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung, DWA-A 138.  

Die Versickerung von Metalldächern bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die beim Landratsamt, Untere 
Wasserbehörde zu beantragen ist. Dachinstallationen, wie Verwahrungen, Dachrinnen u. Fallrohre aus 
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Kupfer, Zink, Titan-Zink und Blei erhöhen den Metallgehalt im Niederschlagswasser, und sollten aus Gründen 
des Gewässerschutzes deshalb vermieden werden. Es wird empfohlen die alternativen Materialien aufzufüh-
ren: Aluminium, beschichtetes Zink, oder Edelstahl und Kunststoffteile. 

Gewerblicher Bereich 

Die Versickerung bzw. Einleitung des Niederschlagswassers von Dach- und Hofflächen von Gewerbetrieben 
bedarf in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Dies ist mit dem Landratsamt abzuklären. Es muss 
überprüft werden, ob eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers erforderlich ist. (Verordnung über die 
dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser.) Betriebe, bei denen belastetes Niederschlagswasser an-
fällt, dürfen nur angesiedelt werden, wenn die schadlose Beseitigung gewährleistet ist, z.B. durch ausrei-
chend dimensionierte MW/SW-Leitungen. 

Hinweis 

Bei der Bemessung der Schmutzwasserkanalisation ist eine Reserve für belastetes Niederschlagswasser von 
Gewerbebetrieben mit einzuplanen. Es darf nur unbelastetes Niederschlagswasser versickert oder eingelei-
tet werden 

Grundwasser 

Wasserversorgung § 1 Abs. 6 Ziff. 8 e Baugesetzbuch (BauGB) 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind die Belange der Wasserversorgung zu berücksichtigen. Diese 
sind dann hinreichend berücksichtigt, wenn die Gebäude an eine auf Dauer gesicherte, einwandfreie öffent-
liche Wasserversorgung angeschlossen werden. In der Begründung zum Bebauungsplan ist die wasserversor-
gungstechnische Erschließung des Baugebietes kurz darzustellen. 

Grundwasserschutz § 1 Abs. 5 BauGB 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. 

Wegen der überragenden Bedeutung der Ressource Grundwasser als eine wesentliche Lebensgrundlage sind 
Eingriffe in den Grundwasserhaushalt beim Bauen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Um gesicherte Erkennt-
nisse über die Grundwassersituation zu erhalten, empfehlen wir vorab in grundwassernahen Bereichen (Ta-
lauen, Quellbereiche usw.) Baugrunderkundungen mittels verpegelten Erdaufschlussbohrungen durchzufüh-
ren. Bei der Beurteilung der Grundwasserstände ist der Schwankungsbereich des Grundwassers zu berück-
sichtigen. 

Falls Grundwasserbenutzungen (Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten, Ableiten, Aufstauen, Absenken 
und Umleiten von Grundwasser) notwendig werden, ist die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt an-
zuwenden, um eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften zu vermeiden.  

Drainagen im Grundwasserbereich, sowie Sickerschächte sind grundsätzlich nicht zulässig. Um in kritischen 
Bereichen Schadensfällen vorzubeugen, ist zu prüfen, ob nicht auf Untergeschosse verzichtet werden kann. 
Wenn nicht, wird empfohlen, die im Grundwasserbereich zu liegen kommenden Baukörper wasserdicht und 
auftriebssicher herzustellen. 

Die im Grundwasserbereich eingebrachten Materialien dürfen keine schädlichen auslaugbaren Beimischun-
gen enthalten. 
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Wir bitten im Bebauungsplan folgende Hinweise aufzunehmen: 

Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10 WHG. 
Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravensburg zu beantragen. Die für das Erlaub-
nisverfahren notwendigen Antragsunterlagen müssen nach § 86 Abs. 2 WG von einem hierzu befähigten 
Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt über die notwendigen Unterlagen ist 
bei der Unteren Wasserbehörde erhältlich.  

Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube 
kann grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser sowie Erdaufschlüsse aller Art hat der Unternehmer 
gem. § 49 Abs. 2 WHG in Verbindung mit § 43 WG bei der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes un-
verzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbehörde trifft die erforderlichen Anordnungen 
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BODENSCHUTZ 
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Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB) der Boden als Belang 
des Umweltschutzes - auch im vereinfachten bzw. beschleunigten Verfahren nach §§ 13, 13 a, 13 b BauGB - 
zu berücksichtigen. Die Belange des Bodens sind sachgerecht abzuwägen und müssen ihren Niederschlag, in 
Begründung, Festsetzungen und Hinweisen und ggfs. zusätzlich im Umweltbericht zum Bauleitplan finden. 

Nach § 1 a Abs. 2 BauGB wird ein sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden gefordert. Im 
Sinne eines sparsamen Umgangs mit der nicht vermehrbaren Ressource Boden ist es notwendig, den 
Verbrauch von Böden quantitativ und qualitativ zu bilanzieren und auf Böden zu lenken, die eine möglichst 
geringe Leistungsfähigkeit aufweisen. Die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung sind zu nutzen. 

Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen (z.B. Filter für Staub und Schadstoffe, Wasserreinigung und 
Speicherung, Standort für Pflanzen, Hausgärten, Temperatur und Klima) sind möglichst zu vermeiden, 
unvermeidbare Beeinträchtigungen sind zu minimieren und auszugleichen (§ 1 a Abs. 3 BauGB). 
Insbesondere der Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
oder Vergeudung zu schützen. 

Zur Erfüllung der Vorsorgepflicht nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Bodeneinwirkungen 
so weit wie möglich zu vermeiden oder zu vermindern. 

Flächennutzungsplanung 

Gemäß § 5 BauGB können verschiedene bodenrelevante Darstellungen im Flächennutzungsplan getroffen 
werden. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB können durch die Darstellung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft planerisch vorbereitet werden. 

Insbesondere bei hochwertigen Böden sollen Alternativen geprüft werden. 

Bebauungsplanung 

Es wird empfohlen, folgende Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken (§ 1 a BauGB). 

Vorschläge für weitere mögliche fachliche Hinweise: 

- Pflanzgebote können nur langfristig funktionieren, wenn ein entsprechender Boden als Grundlage 
vorhanden ist und bei der Herstellung dieser Bodenschichten die gängigen Vorgaben zum Umgang mit 
dem Boden (DIN 19639, DIN 19731 und DIN 18915–6-2018) beachtet werden. 

- Ausweisung von Flächen zur temporären Lagerung von Bodenmaterial/Mietenflächen (ggf. als 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB). 

- Auf den nicht überbaubaren bzw. nicht überbauten Grundstücksflächen sind Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu beschränken. Durch Baumaßnahmen verdichtete, nicht überbaubare Böden sind 
nach Beendigung der Baumaßnahmen durch geeignete Maßnahmen zu lockern. Aufschüttungen: 
Oberboden darf nicht überschüttet werden. 
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Es wird empfohlen, folgende Hinweise aufzunehmen: 

- Bei der Ausführung von Vorhaben ist auf einen fachgerechten und schonenden Umgang mit dem Boden 
zu achten, entsprechend der Darstellung in der Broschüre „Bodenschutz beim Bauen“. 
https://www.rv.de/site/LRA_RV_Responsive/get/params_E-305685187/18658595/Flyer-LK-
Bodenschutz.pdf   
Die DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauarbeiten“, DIN 19731 
(„Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“) und DIN 18915 („Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) sind bei der Bauausführung einzuhalten, 
https://www.beuth.de/de/norm/din  

- Soll bei einem Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche 
von mehr als 5000 m2 auf den Boden eingewirkt werden, hat der Vorhabenträger für die Planung und 
Ausführung des Vorhabens zur Gewährleistung eines sparsamen, schonenden und haushälterischen 
Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept (BSK) zu erstellen (§ 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG)). Inhalte des Bodenschutzkonzepts sind in der DIN 19639 aufgelistet. 

- Die Umsetzung des BSK ist bei Vorhaben mit einer Fläche von mehr als 10.000 m2 von einer fachkundigen 
bodenkundlichen Baubegleitung zu überwachen (§ 2 Abs. 3 LBodSchAG). 

- Nach § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) soll bei der Ausweisung von Baugebieten 
und der Durchführung von Bauvorhaben ein Erdmassenausgleich angestrebt werden. Dies gilt in 
besonderem Maße in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten in Böden nach § 12 Abs. 10 Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Für nicht verwendbare Aushubmassen sollen 
entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten eingeplant werden. Durch planerische Maßnahmen (z.B. 
Straßenführung, Tiefgaragen, Höhenlage Straße - Gebäude) sollte der Flächenverbrauch und der 
Bodenaushub reduziert werden. 

- Bei Vorhaben mit einem zu erwartenden Anfall von mehr als 500 m3 Bodenaushub ist ein 
Verwertungskonzept zu erstellen (§ 3 Abs. 4 LKreiWiG). 

- Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen sorgsamen und schonenden Umgang 
zu achten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit anderen Bodenhorizonten zu vermeiden. Zu 
Beginn der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden abzutragen und bis zur Wiederverwertung in 
profilierten Mieten ohne Verdichtungen zu lagern. Die i.d.R. darunter folgenden Bodenhorizonte, also 
kulturfähiger Unterboden und unverwittertes Untergrundmaterial, sind ebenfalls beim Ausbau sauber 
voneinander zu trennen und getrennt zu lagern. Die Bodenmieten sind mit tiefwurzelnden 
Gründüngungspflanzen zu begrünen. Bei einer Wiederverwertung des Bodenmaterials vor Ort sind die 
Böden bei der Wiederherstellung von Grünflächen möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen 
Schichtung und verdichtungsfrei einzubauen. 

- Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial ist zu separieren und entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu 
verwerten oder zu entsorgen. 

- Überschüssiger Boden ist einer sinnvollen, möglichst hochwertigen Verwertung zuzuführen, bspw. 
Auftrag auf landwirtschaftlichen Flächen oder im Gartenbau. 

- Böden auf nicht überbauten Flächen, insbesondere künftige Grün- und Retentionsflächen sind während 
des Baubetriebs vor Beeinträchtigungen (Verdichtungen durch Überfahren, Missbrauch als Lagerfläche 
sowie Vernässung, Vermischung und Verunreinigung) durch Ausweisung und Abtrennung als Tabuflächen  
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 zu schützen. Ggf. eingetretene Beeinträchtigungen sind zu beseitigen, bspw. durch Tiefenlockerung und 
Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflanzen. 

- Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. -vermischung mit 
Bodenmaterial ausgeschlossen werden.  

Hinweise zu Erschließungsmaßnahmen 

Nach § 2 Abs. 1 LBodSchAG haben öffentliche Planungsträger bei Planung und Ausführung eigener Vorhaben 
die Belange des Bodenschutzes in besonderem Maße zu berücksichtigen. 

Soll für ein Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche von 
mehr als 5.000 m² auf den Boden eingewirkt werden, ist zur Gewährleistung eines sparsamen, schonenden 
und haushälterischen Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept (BSK) zu erstellen. Bei Vorhaben von 
mehr als 10.000 m2 Boden-Einwirkfläche kann die Bestellung einer fachkundigen, bodenkundlichen 
Baubegleitung verlangt werden (§ 2 Abs. 3 LBodSchAG).  

Bei zulassungsfreien Vorhaben ist das BSK sechs Wochen vor dem Beginn der Ausführung des Vorhabens der 
unteren Bodenschutzbehörde (Landratsamt Ravensburg, Bau- und Umweltamt) vorzulegen.  

Nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG ist bei Vorhaben mit einem zu erwartenden Anfall von mehr als 500 m3 
Bodenaushub ein Verwertungskonzept zu erstellen ist. Die Synergieeffekte von Bodenschutz- und 
Verwertungskonzept sollten dabei genutzt werden. 

Die Inhalte eines Bodenschutzkonzepts (siehe DIN 19639) müssen bereits in der Ausschreibung berücksichtigt 
werden, um es effektiv und kostengünstig umsetzen zu können. Schon frühzeitig sollten die Möglichkeiten 
für eine hochwertige Verwertung des anfallenden, überschüssigen Ober- und Unterbodens geprüft werden. 
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Sieber Consult GmbH; Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Markus Daffner 
Gesellschaftssitz: Lindau;   Amtsgericht: Kempten (Allgäu) HRB 15447 

 



470

413

468
419

415

417

414

412409

407

411

454

458

0.0

50.3

0.0

46.60.0

0.0

39.6

30.9
3.1

3.3

1.4
3.2

10.5
3.1

3.4

0.8

21.5
6.1

21.7
3.3

16.3
3.0

26.2
3.1

32.4
3.1

25.9
6.049.4

8.0
3.0

2.9

10.2
3.136.8

6.5
37.0

3.1

27.7
3.2

19.8
3.245.2

3.3

35.5
3.1

2.
5

1.5

24.1
6.8

13.0
3.1

24.4
3.1

19.6
7.2

9.2
3.1

2.
2

0.0

0.6

0.9

8.4

2.1 1.6

4.0

6.1

5.2

11.7

2.
7

6.
1

10.0

12.0
5.0

7.
0

0.7

6.0
3.9

0.0

0.0

5.1
2.9

4.1
2.4

6.8

13.0

4.5 0.0

6.4

0.0
3.7

0.9

1.8
0.7

2.1
1.6

4.9 2.2

5.1

0.56.4

3.1

5.9

1.8

0.0

0.0

17.0

12.6 5.8

9.4

4.4

6.
0

6.0

0.
0

6.
3

5.
6

2.
7

7.1 8.
4

4.5

0.0

1.4

2.0

2.5

3.4

8.8

4.
2

7.
5

2.4

0.0

43.03.2
3.1

3.1

0.8

34.8
3.0

25.1
6.1

24.8
3.1

13.0
2.7

5.2
6.6

4.2
2.9

0.0

22.0
1.9

0.0

36.1

4.8
3.2

3.0

42.2
3.2

34.8
6.7

25.6
3.5

35.2
3.814.0

3.4 2.7

3.9

2.8

3.7

7.1

4.9

6.3

1.1

1.1

0.62.8

0.0

6.53.5

2.64.2 6.7

10.5

0.0

6.8 1.6

9.0

6.
7

16.6

0.0

3.64.6

0.0

6.04.1

2.8

3.2
1.2

3.34.0 0.9

1.2

8.43.0

1.0
7.3

2.6
5.3
0.0

SNRVe Or/Rt 22x7 Braun(=) 19

SNRVe Or/Rt 22x7 Violett(=) 20

SNRVe Or/Sw 22x7 Grau(=) 18

3534033.36, 5293138.91

3534069.98, 5293154.02

SNRVe Or/Rt 22x7 Türkis(=) 21

SNRVe Or/Rt 22x7 Schwarz(=) 22

SNRVe Or/Ws 22x7 Schwarz 10
3533987.68, 5293120.19

SNRVe Or/Ws 22x7 Braun(=) 19

Lage unbekannt

SNRVe Or/Ws 22x7 Türkis(=) 21

SNRVe Or/Ws 22x7 Schwarz(=) 22Leerrohr bauseits

Lage unbekannt

SNRVe Or/Ws 22x7 Violett(=) 20

SNRVe Or 22x7 Violett(=) 20

SNRVe Or/Ws 22x7 Grau(=) 18

SNRVe Or 22x7 Türkis 9

SNRVe Or/Sw 22x7 Türkis(=) 21
SNRVe Or/Sw 22x7 Braun(=) 19 Eigenleistung Lage unbekannt

Pr
iv

at
 - 

La
ge

 u
nb

ek
an

nt

3533944.64, 5293102.43

SNRVe Or/Ws 22x7 Weiß(=) 17
3533905.00, 5293085.77

SNRVe Or/Ws 22x7 Gelb(=) 16

Garagen

3534116.40, 5293173.31

SNRVe Or/Rt 22x7 Grau(=) 18

3534149.63, 5293187.43

SNRVe Or/Rt 22x7 Gelb(=) 16

SNRVe Or/Rt 22x7 Weiß(=) 17

SNRVe Or/Sw 22x7 Blau(=) 15
SNRVe Or/Sw 22x7 Weiß(=) 17

pr
iv.

 L
ee

rro
hr

SNRVe Or/Sw 22x7 Gelb(=) 16

SNRVe Or/Sw 22x7 Violett(=) 20

GBGS_88263 Horgenzell, Happenweiler 470

AT/Vh-Bez.: AT/Vh-Nr.:

Blatt

Maßstab

Sicht

Datum

Name

VsB

AsBONB

TI NL

PTI

Bemerkung: 

24.04.2024

A780693

751A

1Horgenzell

Donaueschingen

Südwest

Kein aktiver Auftrag Kein aktiver Auftrag

1

1:500

Lageplan

N

S

W E





2

nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vodafone West GmbH 
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40

Kabelschacht mit Nummer

Abzweigkasten mit Nummer 

Batterieschacht mit Nummer

Verstärkerpunkt-Gehäuse
(VrP-Gehäuse)

VrP-Gehäuse in einer 
Litfaßsäule

VrP-Gehäuse mit  
Einspeisepunkt

Muffentrog 

Rohrtrassenende 

Rohrtrassenunterbrechung

Rohrtrassenunterbrechung 
mit Montagegrube

Säule

Verbindungsstelle

Fitting/Rohrverbinder 

Rohrtrasse

Erdkabeltrasse 

Oberirdische Kabeltrasse 

Nano-Trench®

Schutzrohr (DN 100) mit
Längenangabe in Pfeilrichtung

Schutzrohr (ON 50) mit
Längenangabe in Pfeilrichtung

Anzahl Rohre DN 100 (Länge in
Meter). Der Unterstrich gibt die
Lage in der Trasse an.

Anzahl der Rohre DN 40 mit
Kennzeichnungsmerkmalen
(Länge in Meter).

Hauseinführung

Symbolverzeichnis – Trassen

HDD-Bohrungen mit 
Informationen über  
Abschnitt, Länge und  
Anzahl der Rohre, sowie  
der Bauwerksnummer 
der Bohrung
SBW-1311B -001 
entspricht der Nr.
des Bohrprotokoll,  bzw. 
Bohrprofil

Messpunkt mit 
Koordinatenpunkt-Nr. 
Koordinatentabelle  
anfordern

HDD-Bohrung
(Spülbohrung)
Ggf. Bohrprotokoll 
anfordern

Länge von A bis B
Beachte 

Schnittzeichnung
(HDD-84,5-4XDN125)

SBW-1311B-001

A1 B1



Symbolverzeichnis – Telekom-Legenden

Kabelschacht mit einem Deckel

Kabelkanal aus 2 x 3
Kunststoffrohren DN 100

Kabelschacht mit zwei Deckeln

Kabelkanal aus zwei 
Formsteinen

Abzweigkasten (AzK)

Zwei Kabel und vier Leerrohre 
DN 40 in einer Trasse

Zwei Formsteine und Rohr 
aus Halbschalen

Unterbrechungstelle in einer 
Kabelrohranlage

Teilweise abgebrochener 
Kabelschacht

Rohrende, ab hier liegt das 
Kabel als Erdkabel

Erdkabel, abgedeckt durch  
Mauerziegel oder Abdeckplatten

Erdkabel, abgedeckt durch  
Mauerziegel oder Abdeckhauben

Zwei Kabel mit Trassenband

Zwei Schutzrohre ab der Strichlinie 
in Pfeilrichtung 6,5m lang

Kennzeichnung der Einmessachse
durch eine Strichlinie, auf die 
Abstandsmaße bezogen sind

Hinweis auf Gefährdung durch 
Einspeisung, der Grenzwert nach
VDE 800 wird überschritten

40
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R

MTR

Kupplung

Abzweiger

Kreuzung mit Starkstromkabel

Kreuzung mit Rohrleitung für  
flüssige oder gasförmige Stoff

Hier befindet sich ein Kabelring

Totes Kabel

Muffentrog

Kabelmerksteine

Verstärkerpunkt

Einspeisepunkt (220V)

Übergabepunkt

Verstärkerstelle

Empfangsstelle

Abkürzungsverzeichnis - Oberflächenmerkmale

Ackk Ackerkante
Betk Betonkante
Bw Bahnwärterhaus
Gy Gully
OT Ortstafel
Tkst Tankstelle
VP Vermessungspunkt
Wgw Wegweiser
Wgk unreg unregelmäßige Wegkante
Bdst Bordstein
Bmr Baumreihe
Fbk  Fahrbahnkante
Hy Hydrant
Rwg Radweg
TP  Trigonometrischer Punkt
Wgrd Wegrand
unbest Wgk  Unbestimmte Wegkante




















